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1 PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFfSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

MuseumstraBe 7 
1015 Wien 
Postfach 63 

Wien, am 5.11.1990 

.Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zei ehen: 
10.004/78-]' 3/90 12.9.1990 R-990/R 

pet~~ff: Entwurf eines Unternehmer­
buchgesetzes 

Durchwahl : 
515 

nie:'! PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern (jster-

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Justiz zu dem 

EntwurF eines lInternehmerbuchgesetzes folgende Stellungnahme 

bekannt zugeben: 

A:.::.-..ALl g eme i ne §: 

J)ie Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern (jster­

reichs hat mit Befremden davon Kenntnis erhalten, daß 

ofFenbar den Arbeitsgruppen, welche bei der Erstellung des 

vor] iI'~genden r-.:ntwurres mi tgewirkt haben, kein Vertreter aus 

dem Genossenschaftsbereich - etwa von einem einschlägigen 

Universitätsinstitut oder einem 6enossenschaftssektor - und 

auch kein Vertreter der Präsidentenkonferenz der I.andwirt­

schaftskammern Ost(~rreichs beigezogen war, obwohl das in 

Aussicht genommene Gesetz gravierende Auswirkungen auF den 
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genossenschaftl.ichen Rechtsbereich haben wird. Es kann da­

her auch ni eh t verwundern, daß ei nze 1 ne ßes ti mmungen des 

F:ntwurfes - so insbesondere jene betreffend die Veröffent­

lichungsvorschriften für Mitglieder des Aufsichtsrates und 

den Wegfall des Rekursrechtes der gesetzlich zuständigen 

Hevlsionsverbände in Genossenschaftsregisterangelegenheiten -

auf die ErFordernisse und Gegebenheiten des Genossen­

schaftswesens überhaupt nicht ßedacht nehmen, wei 1 augen­

scl1einlich das hiefür notwendige Verständnis nicht vorhanden 

Wi'1r. 

Einen massiven Eingriff in die bisher Für die Genossen­

schaften maßgebliche Rechtslage hat aber nicht nur der 

Wegfall des Genossenschaftsregisters, sondern noch mehr 

di e Bes t immung des § Z Abs . .1 GenG in der Fassung des vor­

liegenden EntwurFes zur Folge. 

Nach Meinung der Präsidentenkonferenz der l.andwirtschafts-· 

kammern kann es wohl keine auch nur einigermaßen plausible 

und haI tbare ßegründung dafür geben, kleine Genossenschaf" 

ten, welche schon seit vielen J~hrzehnten und jedenfalls 

nicht als Vollkaufleute bestehen, plötzl ich dem Regime 

für FormkauFleute mit allen sich daraus ergebenden recht­

lichen Folgerungen, etwa nach dem Handelsgeschäftsrecht und 

dem Rechnungslegungsgesetz, zu unterwerfen . 

. Schon aus diesem Grunde erscheint die Bestimmung des§ Z 

Abs.3 GenG in der neuen Fassung verfassungsrechtlich be­

denklich. ßerücksichtigt muß aber weiters auch werden, 

daß das Genossenschaftswesen in Osterreich zu einem nicht 

unerhebl ichen Tei 1 durch kleinere Genossenschaften geprägt 

ist, welche nicht einmal einen einzigen hauptberuflichen 

Angestell ten habt~n. [n diesem Zusammenhang mutet es dann 
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eigenartig an, daß etwa die Hälfte der Unternehmer in lJster­

reich nicht im Handelsregister registriert sind und auch im 

neuen Unternehmerbuch nicht registriert sein werden, 

gleichwohl sie ohne jeden Zweifel einen über den von klei­

neren Genossenschaften weit hinausgehenden Geschäftsbetrieb 

haben. 

Schließlich kann es auch nicht angehen, daß eine materiell­

rechtliche Grundsatzfrage von solch weitgehender Bedeutung, 

nämlich ob Genossenschaften den Status von Formkaufleuten 

haben sollen oder nicht, in einem Gesetz geregelt wird, 

welches vorwiegend formalrechtlichen Charakter hat und 

dessen Notwendigkeit mit der Beseitigung von Unzulänglich-­

keiten bei Handels- und Genossenschaftsregistern sowie 

der Umstellung auf ADV begründet wurde. 

lI. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

Zum 1. und 2. Abschnitt: 

Zu § 3: 

f)er gänzl i che Wegfall des lInternehmensgegenstandes bei 

Eintragungen wird für nicht sinnvoll gehalten. Zumindest 

eine kurze Reschreibung des Unternehmensgegenstandes sollte 

weiterhin im Unternehmerbuch eingetragen werden. Wenn aber 

keine Eintragung erfolgen kann, so müßte zumindest gewähr­

leistet werden, daß der Unternehmensgegenstand auch mit EDV 

abfragbar ist. 

Z 4 lit.b bietet Anlaß, zumindest in den Erläuterungen 

eestzuhalten, daß unter dem Begriff "gesetzliche Vertreter" 

auch die Geschäftsleiter nach § 4 Abs . .'1 KWG zu verstehen 

sind. 
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Ob eine Einzel- oder GesamtrechtsnachEolge gemäß Z 11 vor-· 

liegt, wäre sehr wohl vom Gericht zu qualifizieren, zumal 

di !?S durch di e auFge tragene Urkundenvor 1 age mög li ch ist. 

Der Rechtssicherheit würde dadurch mehr gedient. 

Z!L..L1.;. 

In Z 3 scheint ein Widerspruch zwischen Gesetzestext und 

Erläuterungen vorzuliegen. Nach dem EntwurF ist auch das 

Geburtsdatum der Kommanditisten einzutragen, was aber in 

den h,'rläuterungen verneint wird. 

Zu § 6." 

Unklar erscheint, wie die Formulierung "die darauf gerich­

,eten Beschlüsse" in 7. Z insbesondere im Ifinbl ick auE das 

Genossenschaftsgesetz zu verstehen ist. weil doch bei Ge­

nossenschaFten jede A:nderung des, GeschäFtsantei les oder 

des Haftungsbetrages durch Satzungsänderung erfolgen muß 

und daher automat isch von der nachfolgenden 7. 2 erfaßt 

wäre. 

Zu §§ 9 und 13: 

In bzw. zu dieser Restimmung müßte klargestellt werden. 

J.JrJ di('~ Hechte - insbesondere Zustellung der /Jeschliisse 

äel" Ftegisterberichte an den zuständigen Revisionsverband 

sowie Rekursrecht gegen solche Beschlüsse -, welche den 

gesetZlich zuständigen Revisionsverbänden schon bisher 

nach der Genossenschaftsregisterverordnung - speziell nach 

der zu deren § ? ergangenen Judikatur (06H 22.9.1948. 

3 Ob 242/48) - sowie nach der herrschenden f.ehre zustehen, 

in vollem llJllfang aufrecht bleibe.n. 
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J)ie bisherige Rechtslage räumt nämlich dem geset7.Jich ?u­

st/;indigen Revisionsverband ein Hekursrecht gegen Eintra­

gungen in das Genossenschaftsregister ein, während ein 

solches der gesetzlichen [nteressenvertretungen ausdrück­

lich abgelehnt wird. Die nunmehr vorgesehene Regelung (Re­

kursrecht nur der gesetzlichen Interessenvertretung) würde 

in sachlich ungerechtfertigter Weise die der7.eitige, in der 

Prax i s bewähr t e Rech t sI age annu]] i eren. D i (:Jses Vorhaben 

wird daher entschieden abgelehnt. 

Es wird daher beantragt, § 9 Abs.3 des Entwurfes dahingehend 

zu erweitern, daß "den gesetzlich 7.uständigen Revis~onsver­

bänden für den Bereich der ihnen unter] iegenden Gr:Jnossen­

schaften das Antrags- und Rekursrecht eingeräumt w 'rd". 

!3elJründet ist dieses Rekursrecht unter anderem auc'? dadurch, 

daß Genossenschaften ohne AUfnahmezusicherungserklärungen 

eines Revisionsverbandes nicht e,ingetragen werden können, 

ei ne Verschmel zung von Genossenschaft en grundsä t 7. 1 j ch nur 

nach Erstellung eines positiven 6utachtens des Revisions­

verbandes möglich ist und der lInternehmensgegenstand einer 

Genossenschaft ni cht ohne Zus t immung des Revi s ionsverbandes 

abgeändert werden kann. 

Weiters wäre § 13 Abs.1 dahingehend zu ergänzen, daß Ein­

tragungen im lmternehmerbuch auch den geset7.ljch zuständigen 

Revisionsverb/inden für den Bereich der ihnen unterlfegenden 

GenossenschaFten zuzustellen sind. 

Zl'-.. § 12: 

Wenn durch eine Verfügung des Gerichtes in Hechte eines 

im llnternehmerbuch Eingr:tragenen eingegriffen wird, so 

ist dieser zu verständigen. Hier müßte für Zwecke des 

Rechtsschutzes sowohl für den Fall der Verständigung als 
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auch der Rechtswirkung der Nichtäußerung die 7.ustellung 

zu eigenen Handen gefordert werden. 

Zu § l~:: 

Rs wird darauf hingewiesen, daß nach der derzei ti gen .ludi­

katur gesetzwidrige Genossenschaftsregistereintragungen 

nur auf Grund eines neuerlichen ordnungsgemäßen Reschlusses 

der Generi3lversammlung - gegebenenfalls über einen Auftrag 

durch das Gericht gemäß §§ 87-89 GenG. - geändert werden 

können. (Siehe dazu OGH ZR.5. Z954, 3 Ob ZZO/54; (jenossen­

schaftsrecht, 2. Auflage, S.178). 

;!u,m 4. Abschni tt: 

ZY.. Art i kel I ()."nderungen des Handel sgese tzbuches): 

Zu Z 5 (Zu § 13 b): 

Mit der Rechtswirksamkeit der N9velle müßten die Geschäfts­

papiere dem neuen Rechtszustand, wenn auch unter Umständen 

nur durch eine Stampiglie, angepaßt werden. Dieser Verwal­

tungsaufwand müßte zumindest durch eine lJbergi3ngsbestim­

llJung minimiert werden. 

Zu Artikel IV (A"nderungen des Genossenschaftsgesetzes): 

Zu Z 1 (§ 1 Abs.3): 

Zur grundsätzlichen Frage der sogenannten "Normierung aller 

Genossenschaften als Formkaufleute" wird auf die Ausführun·· 

gen xu Pkt I, Allgemeines, verwiesen. 

§ 1 Abs . .1 GenG. in der Fassung des Iintwurfes sollte daher 

ersatzlos gestrichen werden. Sofern dies aber nicht möglich 

ist, sollte eine h:ntschärfung dahingehend erFolgen, daß 

nur "Genossenschaften, soweit sie im Sinne des § ?4 GenC'. 

einen Aufsichtsrat haben müssen," als Kaufleute im S~inne 
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des Handelsgesetzbuches gelten. 

Diese Bestimmung erscheint überdies unklar, weil die Jn 

den Erläuterungen dargelegte Absicht des Gesetzgebers --

und zwar wegen der Formulierung des letzten Halbsatzes 

dieser Bestimmung - nicht in zweiFelsFreier Weise zum Aus­

druck kommt. Aus dem Gesetzestext selbst könnte nämlich 

auch abgelei tet werden, daß es doch best immte Genossen-· 

schaften geben soll oder könnte, die nicht als Formkaufleute 

zu gelten haben. Nach den Erläuterungen sollte hingegen 

durch di ese Formul i erung dl e von der I.ehre geforderte "Nor­

mierung aller GenossenschaFten als FormkauFleute" verdeut-

1 i eh werden. Demnach wäre di e vorgeschl agene Text fassung 

so zu verstehen, daß einzelne Bestimmungen des f{t;ß auF 

Genossenschaften nicht anzuwenden sind. f)iese zuletzt dar­

gelegte Absicht würde jedoch nur ein Gesetzestext etwa 

Folgenden Inhaltes tragen: "Genqssenschaften gelten als 

KauFleute im Sinne des Handelsgesetzbuches. Auf sie sind 

die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches anzuwenden, soweit 

dieses Gesetz keine abweichenden VorschriFten enthält." 

Klarzustellen wäre weiters, ob und in welchem Umfang die 

GenossenschaFten als Formkaufleute nun den Bestimmungen 

der §§ .789 1'1' 11GB in der Fassung des Rechnungslegungsgeset­

zes unterliegen. Die Erläuterungen Führen als speziellere 

Bestimmung des Genossenschaftsgesetzes nur den § ?2 an; 

dieser enthält jedoch nur einige wenige Bestimmungen für 

den Jahresabschluß. Die Frage ist, ob darüber hinausgehend 

alle im lied] verankerten Best immungen volle Anwendung findf}11 

sollen, was Für kleinere Genossenschaften sachlich nicht 

gerechtFertigte Belastungen mit sich brächte. 
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Zu Z 2 (§ 5b) und Z 6 (§ 24b): 

Die Veröffentlichungspflicht betreffend die Mitglieder des 

Aufsichtsrates hätte für die Genossenschaften einen I..mnöti-' 

gen zusätzlichen Aufwand an Kosten und Verwaltung zur Fol­

ge. Di:lbei ist ?u bedenken, daß der Aufsichtsrat bei Genos-­

sensehaften in der Praxis eine andere rechtliche Qualität 

hat als bei Kapitalgesell.schaften. Bei Genossenschaften 

wird der Vorstand im Gegensatz zu den Kap i talgesel lschaf­

ten imme:r von der Generalversammlung gewählt. 7.umindest die 

kleinen Genossenschaften, das sind jene, die keinen obliga­

torischen Aufs.ichtsrat haben .- diesbe;ri.iglich wird ,3uf § ::?4 

Abs.J GenG. verwiesen -, sollten von dieser Hestimmung aus­

genommen werden. 

Derartige Genossenschaften - man denke etwa an eine Milch-

genvs5,enschaft oder eine Weidegenossenschaft denen nur 

eine Jokale Bedeutung zukommt U)1d die nicht einmal einen 

hauptberuflichen Dienstnehmer haben, werden ohnehin schon 

durch die Erhöhung der Eintragungsgebühren (vor allem bei 

Anderungen im Vorstand oder der Satzung), die auch die 

Kosten der doppelten Veröffentlichung inkludieren, stark 

belastet. Die zusätzliche Veröffentlichungspflicht betref" 

fend die Mitglieder des Aufsichtsrates einschließlich des 

Erfordernisses eines stets neuen vollständigen Aufsichts­

rats-Mitgliedsverzeichnisses ist gerade bei derartigen 

kl,~inl?n Genossenschaften unnötig sowie sachlich nicht ge­

rech t Fert j gt. [)i e daraus erwachsenden Kos ten wären auch 

nicht zumutbar. 

Sollte diese Bestimmung wirklich Gesetz werden, wärt~ wohl 

die Folge die, daß GenossenschaFten, welchf? bisher freiwi 1-

1it{ c;inen Aufsichtsrat hatten - und das ist die Mehrzahl 

der Genossen.s'chaften -, diesen wieder aus ihrer Satzung 
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streichen würden; das aber kann wohl nicht im Sinne des 

6esetzgebers liegen. 

§ 24 b letzter Satz sollte weiters aus Gründen der Klar­

stellung wie folgt formul iert werden: "l)ie Veröff'fentl ichung 

muß die Angaben ihres Namens und 6eburtsdatums enthalten." 

Da di e Genossenschaftsregi s terverordnung ~ur Gänze aufgeho·· 

ben werden soll, sollte klargestellt werden, in welchen 

ßekanntmachungsblättern die Veröffentl ichungen zu erfolgen 

haben (in jenen nach § 10 HGB oder solchen, die die Genos­

senschaften gemä/3 ihrer Sat~ung nach eigenem 6utdünken 

bestimmen können). In diesem Zusammenhang wird auF § 5 7. 11 

GenG h i ngew i esen, we I ches ~w i ngend vors i eh t, da8 der Genos· 

senschaftsvertrag Bestimmungen über "die Art und Weise, 1n 

welcher die von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntma­

chungen erFolgen", zu enthalten /lat. Unter Herücksichtigung 

dieser Bestimmung wird vorgeschlagen, § ~4 b wie folgt zu 

Formulieren: 

"Der Vorstand hat die erstmalige Bestellung, jede Neube­

stellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern l.mver·· 

züglich gemäß § 5 7. 11 zu veröfFentlichen und die VeröF­

ff~ntlichl.mlf ;~um Unlernehmerbuch ein~ureichen. Die V(~röf· 

Fentlichung muß die Angaben nach § 5 b enthalten." 

Schlie131ich ist nicht einzusehen, warum in 7.eiten der ADV·· 

Abfrage eine VeröfFent 1 i chung in zwei Bekann tmclchungsbl ä t­

tern erfolgen muR. 

Zu Z 5 (§ 16): 

Aus Gründen der besseren Vers tändl i chkei t sollte der 

1. Satz des Abs.] wie folgt formuliert werden: "Die jewei-
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ligen Mitglieder des Vorstande.<;, ihre Stellvertreter und 

deren Vertretungsbefugni s, sowi e jede A'nderung dersel ben, 

sind unverzüglich zur F:intragung in das Unternehmerbuch 

anzumel den. " 

Zu §§ 16 und 42 GenG: 

f)it~se Bestimmungen stehen in einem sachlichen Wertuneswi­

derspruch zu § 6 Abs. 2 7. 4 h ins i ch tl i eh der dor t vorgesehf~·· 

nen Angaben betreffend Namen und Geburtsdatum. 

Zu Artikel XXII: 

Wenn gemä.ß Abs.2 Z 1 das Genossenschaftsregister tatsächlich 

I.1nd ohne eine Untergliederung für GenossenschaFten im Han­

delsregister auFgehen soll - eine zwingende Notwendigkeit 

hiefür kann allerdings angesichts des Vorhanden.c;eins ver­

gleichbarer Einrichtungen in Staaten gleicher Hechtskultur 

wie in Os t erre i ch ni eh t gesehen o/erden -, dann wird es we'­

gen des dami t verbundenen Außerkr,'lft tre tens der Genossen­

schaftsregisterverordnung unbedingt- erforderl ich sein, 

entweder einige seiner Bestimmungen aufrecht 7.U erhalten 

oder sie doch inhaltlich in das Unternehmerbuchgesetz zu 

iibernehmen. Im besonderen handelt es sich hiebei um § ? Abs.3 

GenHegV, wonach die dort vorgesehene gerichtl fehe oder 

notarielle fleglaubigung unter bestimmten Vorausset7.ungen 

en t fa 11 en kann, sowie um §Z 8 Abs.:::: und .5 GenRegV, wonach 

es zum Nachweis von Beschlüssen der 6enossenschaftsorgane 

tfenügt, daß die Richtigkeit firmenmä8ig bestätigt wird und 

die Echtheit der Zeichnung vom Gericht durch Vergleichung 

mi t den in den Registerakten erl iegenden ffnterschri ften zu 

überprüfen ist. 

In diesem Sinne wird Folgender neuer § ? GenG vorgeschlagen: 
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"§ 7. (]) Bei allen Anmeldungen 7.ur Eintragung in das 

Unternehmerbuch kann die gerichtl iche oder notarielle 

Reglaubigung entFallen, wenn die Anmeldung oder die 

Vollmacht mit der firmenmäßigen 7.eichnung der Genos'­

sensehaFt versehen ist und die UnterschriFten der 

7.eichnenden bei den Registerakten des Handelsgerich­

tes bereits in beglaubigter Form erliegen. 

(?) Zur Nachweisung eines Beschlusses der Genera/ver-­

sammlung, des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder 

eines anderen Organs der Genossenscha ft genügt - so'­

Fern der GenossenschaFtsvertrag nichts anderes be­

stimmt -. die Vorlage einer von der Gf"Jnossenschaft 

unter ihrer Firmamäßigen 7.eichnung als richtig besUi­

tigten Protokollabschrift, wenn die Unterschriften 

der Zeichnenden bei den Registerakten des Handelsge­

richtes bereits in beglaubjgter Form erliegen_ 

(3) Von der Echtheit der 7.eichnung hat sich das Ge­

richt, wenn eine gerichtliche oder notarielle ßeglau-­

bigung der Unterschriften nicht vorliegt, durch Ver­

gleichung der Zeichnung mit den in den Registeri3kten 

erliegenden beglaubigten Unterschriften 7.U iiber7.eu-

Ifen. " 

Aus dei1 vorstehend angeführten Gründen lehnt die Präsiden-­

tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs den 

gegenständl ichen r~-ntwurf ab und spricht sich entschieden 

gegen eine Weiterleitung des Entwurfes in der vorliegenden 

Fassung an die gesetzgebenden KörperschaFt('Jn aus. 
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Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Obersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präs iden t : 
Der Generalsekretär: 

lJ8Z. Schwarzböcfc gez. Dlpl.lng. Dr. Fahrnberger 
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